
 

 

GERÄTELEIHSCHEIN 
Forschungswerkstatt Lehrstuhl Grundschulpädagogik und -didaktik 

 

Entleiherin/Entleiher: 

Name, Vorname:   

Matrikelnummer: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

bestätigt den Empfang folgender Geräte mit Zubehör: 

 
  Bezeichnung, Inventarnummer, etwaige Mängel: 
 

 

 

 

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass die Geräte/die Zubehörteile ausschließlich für 

dienstliche/wissenschaftliche Zwecke (Forschung, Lehre, Studium) benötigt werden. 

 
Für Studierende bestätigt der verantwortlich Lehrende der Hochschule den ausschließlich 

dienstlichen/wissenschaftlichen Zweck des Leihvorgangs (z.B. via E-Mail): 

 
Dozentin/Dozent: 

Name, Vorname:  

Lehrveranstaltung: 

 

Die Bedingungen für die Ausleihe von Geräten und Zubehör (siehe Rückseite) habe ich zur Kenntnis 

genommen und erkläre mich mit diesen einverstanden. Insbesondere erkläre ich, dass ich für Schäden, 

die durch unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit oder mangelnde Sorgfalt verursacht werden, die 

Haftung übernehme. 

   

Ausleihdatum:    Rückgabedatum: 

Würzburg, den       Unterschrift Entleiher/-in  

_________________________________________________________________________________ 

Das oben genannte Gerät / die Geräte / das Zubehör wurde(n) heute in einwandfreiem Zustand 

zurückgegeben. 

 

Würzburg, den ___________, ______________________________________ 

                                                (Unterschrift Mitarbeiter/-in FoWe oder StuWe) 



Die Nutzungsbedingungen 

 

• Studierende müssen durch einen Lehrstuhlmitarbeitenden 

den wissenschaftlichen Zweck der Leihe bestätigen lassen. 

 

• Eine Ausleihe kann nur nach Vorlage eines Personal- oder 

Dienstausweises erfolgen. 

 

• Bitte reservieren Sie die Geräte frühzeitig, d. h. mindestens 

zwei Wochen vor dem Ausleihtermin per E-Mail. 

 

• Die Ausleihfrist beträgt maximal fünf Tage. 

 

• Die Ausleihtermine werden verbindlich vereinbart, ein 

Überschreiten der Ausleihfristen ist unter allen Umständen zu 

vermeiden 

 

• Mit der Unterschrift auf dem Leihschein wird bestätigt, dass 

der Nutzende die Haftung für Schäden übernimmt, welche 

durch unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit und 

mangelnde Sorgfalt verursacht wurden. 


